
Haftung des Erben §§2001—2008

(2) Ist die Angabe der Nachlaßgegenstände unvollständig, 
ohne daß ein Fall des Abs. 1 vorliegt, so kann dem Erben 
zur Ergänzung eine neue Inventarfrist bestimmt werden.

§ 2006
(1) Der Erbe hat auf Verlangen eines Nachlaßgläubigers 

Vor dem Staatlichen Notariat den Offenbarungseid dahin 
zu leisten:

daß er nach bestem Wissen die Nachlaßgegenstände 
so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande 
sei.

(2) Der Erbe kann vor der Leistung des Eides das Inven
tar vervollständigen.

(3) Verweigert der Erbe die Leistung des Eides, so haftet 
er dem Gläubiger, der den Antrag gestellt hat, imbe
schränkt. Das gleiche gilt, wenn er weder in dem Termine 
noch in einem auf Antrag des Gläubigers bestimmten neuen 
Termin erscheint, es sei denn, daß ein Grund vorliegt, durch 
den das Nichterscheinen in diesem Termine genügend ent
schuldigt wird.

(4) Eine wiederholte Leistung des Eides kann derselbe 
Gläubiger oder ein anderer Gläubiger nur verlangen, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, daß dem Erben nach der 
Eidesleistung weitere Nachlaßgegenstände bekannt gewor
den sind.

§ 2007
Ist ein Erbe zu mehreren Erbteilen berufen, so bestimmt 

sich seine Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten in An
sehung eines jeden der Erbteile so, wie wenn die Erbteile 
verschiedenen Erben gehörten. In den Fällen der An
wachsung und des § 1935 gilt dies nur dann, wenn die Erb
teile verschieden beschwert sind.

§ 2008 
(gegenstandslos)

Anmerkung:
"Wegen Wegfalls der §§ 1363 bis 1563 gegenstandslos, vgl. Anm. zn 
§ 1363.
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